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Informationsschreiben Nr.217/2015 
 
Nicht angekündigte Räumungsübung im Dienstgebäude Rembertiring 8-12 der Senatorin für 
Kinder und Bildung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Jahr 2010 wurde zuletzt eine Brandschutzübung im Dienstgebäude Rembertiring 8-12 durchge-
führt. 
 
Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes ist derzeit eine unangekündigte Brandschutzübung in 
Zusammenarbeit mit den neu ausgebildeten Brandschutzhelferinnen und –helfern sowie der Feuer-
wehr in Planung. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, sich mit den nachgenannten wichtigsten Notfall-
maßnahmen vertraut zu machen: 
 

• Die derzeit gültige Brandschutzordnung ist diesem Schreiben beigefügt und im Intranet im 
Schuldatenblatt („Kirsche“) als Informationsschreiben 98/2010 hinterlegt. 
 

• Den Alarmplan (Teil A der Brandschutzordnung)/Flucht- und Rettungsplan und die Notfall-
Rufnummern finden Sie zukünftig auf Informationstafeln in den jeweiligen Fluren. 
 

• Bitte verlassen Sie unverzüglich das Dienstgebäude, sobald das Alarmsignal (Sirenenton) zu 
hören ist und begeben sich über die gekennzeichneten Fluchtwege und Notausgänge zum 
Sammlungsplatz „Wendeplatz Gerhardhof“. Ein Lageplan des Sammelplatzes ist ebenfalls 
beigefügt. 
 
Hinweis: Der Fluchtweg im Haupttreppenhaus führt fast bis in den Keller und dann wieder 
hoch zum rückseitigen Ausgang. Die eigentliche Ausgangstür neben den Fahrstühlen ist 
grundsätzlich kein Fluchtweg. 
 



• Bitte helfen Sie behinderten oder verletzten Personen, ggf. auch unter Nutzung von Hilfsmit-
teln (z.B. Evac-Chair). 
 

• Fenster und Türen sind zu schließen (Türen bitte nicht abschließen, nur schließen).  
 

• Elektrogeräte, Maschinen, Lüftungen und andere technische Anlagen sind soweit möglich 
auszuschalten bzw. über Not-Aus-Einrichtungen abzustellen. 
 

• Falls die Beleuchtung der Räume eingeschaltet ist, bitte nicht ausschalten. 
 

• Aufzüge dürfen nicht benutzt werden. 
 

• Niemand darf im Gebäude bleiben! 
 

 
Die ausgebildeten Brandschutzhelferinnen und –helfer und der Brandschutzbeauftragte unterstützen 
Sie beim Verlassen des Gebäudes. Sie sind grundsätzlich am Tragen einer gelben bzw. orangen 
Weste mit der Aufschrift Brandschutzhelfer bzw. Brandschutzbeauftragter zu erkennen. 
 
Die Brandschutzhelferinnen bzw. –helfer geben gegenüber dem Brandschutzbeauftragten bzw. der 
Feuerwehr die Meldung ab, welche Etagen von Ihnen überprüft worden sind. 
 
Das Ende der Übung wird durch den Brandschutzbeauftragten, die Feuerwehr oder eine Person der 
Dienststellenleitung bekannt gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
F i s c h e r 
 
 
 
 
 


